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S eit dem 01. 01. 2002 sind umfangrei-
che Neuregelungen des BGB in Kraft
getreten. Mit dem Gesetz zur Moder-

nisierung des Schuldrechts hat der Gesetz-
geber einen über 20 Jahre dauernden Pro-
zeß abgeschlossen und die Grundlagen des
BGB an entscheidenden Stellen geändert.
Die seit über 100 Jahren die umfassendste
gesetzliche Neuregelung im BGB  tangiert
die Interessen der SHK-Unternehmer un-
mittelbar. Betroffen ist das gesamte Pri-
vatrecht und dabei vor allen Dingen das
Kaufrecht, das Werkvertragsrecht, das Ver-
jährungsrecht sowie das gesamte Recht der
Leistungsstörungen. 
Intensive Impulse bekam die Schuldrechts-
reformbewegung durch Beschlüsse aus
Brüssel. Für Deutschland bestand die Not-
wendigkeit, bis zum 01. 01. 2002 zwingend
die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (RiL
1999/44/EG) umzusetzen. Des weiteren be-
stand Handlungsbedarf im Hinblick auf die
bis zum 07. 08. 2002 umzusetzende Zah-
lungsverzugsrichtlinie (RiL 2000/35/EG).
Zur Umsetzung letztgenannter Richtlinie
war bekanntlich der „Schnellschuss“ des
Gesetzgebers mit dem „Gesetz zur Be-
schleunigung fälliger Zahlungen“ deutlich
mißlungen. Die Schuldrechtsmodernisie-

rung gab somit Gelegenheit zur Korrektur
und zu Nachbesserungen. Schließlich war auch
noch bis zum 16. 01. 2002 die E-Commerce-
Richtlinie (RiL 2000/31/eG) umzusetzen.

Die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie erfaßt
inhaltlich Kaufverträge zwischen Verbrau-
chern und gewerblichen Verkäufern über
bewegliche Sachen. Verträge über die Lie-
ferungen herzustellender oder zu erzeugen-
der Sachen sind hierbei einbezogen. Die
Richtlinie definiert den Sachmangelbegriff,
die Rechte des Verbrauchers bei Verlet-
zungen des Vertrages. Von besonderer Be-
deutung war dabei die Einführung eines
Rechts des Käufers auf Nacherfüllung. Der
Käufer kann danach vom Verkäufer ver-
langen, den Mangel zu beseitigen oder ei-
ne mangelfreie Sache zu liefern. Die Ver-
längerung der Gewährleistungsfrist auf 2
Jahre, die Beweislastumkehr zugunsten des
Verbrauchers sowie ein Rückgriffsrecht des
Letztverkäufers sind weitere wesentliche
Punkte, die aus der Verbrauchsgüterkauf-
richtlinie schließlich in die BGB-Novelle
übernommen wurden. 
Das neue Recht definiert erstmals auch
deutlich die zwei Pole in Vertragsverhält-
nissen, nämlich den Verbraucher, der eigens
im Gesetz in § 13 BGB Erwähnung findet,
und den Unternehmer, der in § 14 BGB be-
schrieben wird. 

Für die Unternehmer von SHK-Betrieben,
die täglich mit den verschiedenen Arten des
Vertragsrechts konfrontiert werden, ergibt
sich ein akuter Weiterbildungsbedarf. Es
geht zunächst darum, den Sinn und den Um-
fang der Neuregelungen zu erfassen und
dann im Konkreten auch um das Bemühen
einer korrekten und rechtssicheren Ge-
schäftspraxis. Die Betriebe stehen vor der
Aufgabe, Ihre Verträge und Vertragsbedin-
gungen an das neue Recht anzupassen und
Risiken zu vermeiden, die in nervenzeh-
rende Gerichtsprozesse und finanzielle
Nachteile münden. Zum anderen sind die
Rechtsabteilungen der Industrie und der
Großhändler unermüdlich und zügig
bemüht, für den Warenabsatz ihre AGB zu
überarbeiten um kaufmännische Interessen
juristisch abzusichern. Da dies leider allzu
oft den berechtigten Interessen des Hand-
werks zuwiderläuft, gilt es, vorgelegten
AGB kritisch zu begegnen. 
Das neue Schuldrecht enthält Gesetzesän-
derung, die 
• das Verjährungsrecht
• das Leistungsstörungsrecht
• das Kauf- und Werkvertragsrecht sowie 
• die Integration von Nebengesetzen in das

BGB betreffen. 

Neuregelungen zur Verjährung
Bislang enthielt das BGB Verjährungsrege-
lungen zwischen 6 Monaten und 30 Jahren.
Diese Uneinheitlichkeit hat bemerkenswer-
terweise nicht nur die Handwerker, sondern
schließlich auch die Juristen selbst verunsi-
chert. Als gravierende Änderung im Ver-
jährungsrecht ist deshalb die Herabsetzung
der bisher 30jährigen Regelverjährung auf
3 Jahre (§ 95 BGB) eingeführt worden. Neu
ist auch, daß die Regelverjährung nun von
dem Zeitpunkt der (objektiven) Entstehung
und der (subjektiven) Kenntniserlangung
bzw. des Kennenmüssens des Gläubigers
von den Anspruchsbegründenden Tatsa-
chen und der Person des Schuldners (§ 199
Abs. 1 BGB) abhängt.  Das führt dazu, daß-
beispielsweise die Regelverjährung bei An-
sprüchen des Auftraggebers gegen den Auf-
tragnehmer bei DIN-widriger Installation
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Auswirkungen auf die kauf- und werkvertragliche Praxis in SHK-Betrieben

Das neue Schuldrecht

§ 13 

Verbraucher

Verbraucher ist jede natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke
abschließt, der weder ihrer gewerbli-
chen noch ihrer selbständigen berufli-
chen Tätigkeit zugerechnet werden kann

§ 14 

Unternehmer

(1) Unternehmer ist eine natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähi-
ge Personengesellschaft, die bei Ab-
schluß eines Rechtsgeschäfts in Aus-
übung ihrer gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

(2) Eine rechtsfähige Personengesell-
schaft ist eine Personengesellschaft, die
mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rech-
te zu erwerben und Verbindlichkeiten
einzugehen.
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erst dann beginnt, wenn der Auftraggeber
Kenntnis von der Vertragswidrigkeit er-
langt. Spätestens, d.h. unabhängig von der
Kenntnis des Gläubigers, verjähren aller-
dings Ansprüche in 10 Jahren ab Ihrer Ent-
stehung (§ 199 Abs. 4 BGB). Ausgenom-
men davon sind Schadensersatzansprüche
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers,
der Gesundheit oder der Freiheit oder son-
stige Schadensersatzansprüche auf der
Grundlage des § 199 Abs. 2 und 3 BGB. 

Das neue Kaufrecht
Das Kaufrecht gilt nun für alle Kaufverträ-
ge, also grundsätzlich auch in Vertragsver-
hältnissen zwischen Unternehmer und Un-
ternehmer, Verbraucher und Verbraucher
und auch dann, wenn der Verkäufer Ver-
braucher und der Käufer Unternehmer ist.
Es gilt des weiteren für bewegliche als auch
für unbewegliche Sachen. 
Montagefehler oder fehlerhafte Montage-
anleitungen werden zukünftig als Sach-
mangel im Kaufrecht gewertet. Wird also
eine Kaufsache vom Verkäufer fehlerhaft
zusammengebaut oder ein Käufer kann mit
einer fehlerhaften Anbauleitung nichts an-
fangen und baut die Kaufsache deshalb
falsch auf, entstehen Mangelansprüche. Ist
die Kaufsache mangelhaft kann der Käufer
zunächst Nacherfüllung, also nach seiner
Wahl Nachbesserung oder Nachlieferung
verlangen (§§ 437, 439 BGB). Der Ver-
käufer hat das Recht, die vom Käufer ge-
wählte Art der Nacherfüllung zu verwei-
gern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen
Kosten möglich ist. Der Käufer hat erst dann
ein Recht auf Minderung oder Rücktritt vom
Vertrag bzw. Anspruch auf Schadensersatz
statt der Leistung, wenn er dem Verkäufer
eine Chance gegeben hat, seine vertragli-
chen Pflichten im Rahmen einer angemes-
senen Frist doch noch ordnungsgemäß zu
erfüllen. Eine Möglichkeit sofort zu Wan-
deln oder zu Mindern entfällt.

Neu im Kaufrecht ist auch, dass die Rechts-
folgen von Sach- und Rechtsmängeln ver-
einheitlicht werden, wobei zwischen den
beiden Mängelarten bei der Verjährung un-
terschieden wird. Belastend wird in Zukunft
für den Verkäufer sein, dass eine Beweis-
lastumkehr für das Vorliegen von Mängeln
in das neue Gesetz Einzug gefunden hat.
Aufgrund dieser Regelung wird vermutet,
dass die Sache bereits bei Gefahrenüber-
gang mangelhaft war, wenn sich innerhalb
von 6 Monaten nach Kauf ein Sachmangel
zeigt. Zukünftig wird es leichter sein, dass
der Letztverkäufer gegenüber seinen Vor-
lieferanten Rückgriff nimmt (§§ 478 ff.),
wenn er vom Verbraucher in Anspruch ge-
nommen wurde. Sachmängel in der Praxis
der SHK-Betriebe, die auch einen unmit-

telbaren Verkauf von Waren an Kunden
vornehmen, können zukünftig sein:
• die Nichteinhaltung von Werbeaussagen:

(„Mit dem Kauf dieser Mischbatterie spa-
ren Sie zukünftig 30 % an Wasserkosten“) 

• Falschmontageanleitungen
• Anders- und Zuweniglieferung: 
(Anstelle des im Angebot enthaltenen
Warmwassererhitzers der Firma X wird ein
Warmwassererhitzer der Firma Y geliefert)
Das Gewährleistungsrecht beim Kauf
nähert sich strukturell und inhaltlich sehr
stark dem werkvertraglichen Gewährlei-
stungsrecht.

Gewährleistungsverjährung
beim Kauf
In nahezu allen Fällen des Verkaufs von Sa-
chen, gilt mit dem neuen Schuldrecht nun-
mehr eine 2jährige Verjährung. Diese Ver-
längerung der Gewährleistungsverjährung
(früher 6 Monate) bringt für Käufer Verbes-
serungen ihrer Rechtsposition. Der § 438 Abs.
1 Nr. 3 fixiert die neue Regelverjährungs-
frist von 2 Jahren für Kaufverträge. 
Von der elementaren Veränderung der Ge-
währleistungsfristen für die Lieferung von
Baumaterialien werden SHK-Unternehmen
zukünftig profitieren. In fünf Jahren ver-
jähren nun Gewährleistungsansprüche nach
Kaufrecht bei allen Sachen, die entspre-
chend ihrer üblichen Verwendungsweise für
ein Bauwerk verwendet werden und dessen
Mangelhaftigkeit verursacht haben (§ 438
Abs. 1 Ziff. 2b). Vor diesem Hintergrund
ist zu konstatieren, dass der Gesetzgeber
keinen Unterschied mehr zwischen Bau-
werksmängeln und Mängeln bei Baustoff-
lieferungen macht. Es war erklärtes Ziel der
Autoren der Schuldrechtsmodernisierung
mit der vorgenannten Regelung die Haf-
tungsfalle für den Handwerker zu beseiti-
gen. Bekanntlich wurde der Handwerker für
seine zumeist in Form von Werkleistungen
erbrachten Arbeitsergebnisse vom Kunden
ggf. erheblich länger in die Gewährlei-
stungsverpflichtung genommen (Werkver-
tragsrecht), als der Handwerker aufgrund
fehlerhafter Produkte den Lieferanten in Re-
greß nehmen konnte(Kaufvertragsrecht).
Nun gibt es ein neues gesetzliches Leitbild.
Bestellungen beim Großhandel sollten
künftig vom SHK-Unternehmer mit dem
Vermerk versehen werden, daß die bestell-
ten Waren zum Einbau in dem Bauwerk X
vorgesehen sind. Damit wird klargestellt,
daß man Baumaterialien im o. g. Sinne, mit
Blick auf das neue gesetzliche Leitbild zur

Gewährleistungsverpflichtung des Bauma-
terialverkäufers bestellt. Der Eingangstext
für eine solche Bestellung könnte lauten:

Die Aktivitäten des Fachgroßhandels im
Bemühen die o. g. 5jährige Gewährleistungs-
verpflichtung durch eigene AGB dem
Handwerk gegenüber zu verkürzen, sind
nicht zu übersehen. Die Frage, ob dies recht-
lich zulässig ist, wird kontrovers diskutiert
und zwar nicht nur zwischen Handwerk 
und Großhandel, sondern auch unter den
Juristen. 
Eine Rechtsposition geht dahin, daß bei
Handelsgeschäften der Händler grundsätz-
lich die Möglichkeit  hat, in seinen AGB
eine – wenn auch begrenzte – Verkürzung
der Gewährleistungsfrist zu verankern. Die
andere Position, die eine Fristverkürzung
durch AGB ablehnt, wird von der Tatsache
getragen, daß der Gesetzgeber für den ganz
konkreten Fall des Einbaus von Baumate-
rialien ein neues gesetzliches Leitbild ge-
schaffen hat. Klarheit wird letztlich die
Rechtsprechung bringen, wobei in anbe-
tracht des jungen Alters der Neuregelung
und der Prozeßdauer  vor deutschen Ge-
richten hier kurzfristig nicht mit Entschei-
dungen gerechnet werden kann.  

Hiermit werden auf der Grundlage der
Gewährleistungsregelung des § 438 Abs.
1 Ziff. 2 b für das Bauvorhaben XY zum
Einbau folgende Materialien bestellt: . . .

• definitive Bestimmung des Zahlungs-
zieles im Vertrag

• Verzugsbeginn spätestens 30 Tage
nach Fälligkeit und Zugang einer (Zu-
gang der Rechnung beweiskräftig do-
kumentieren)

• in Rechnung gegenüber Verbrauchern
den Hinweis aufnehmen, daß 30 Ta-
ge nach Rechnungszugang automa-
tisch Verzug eintritt; gegenüber Unter-
nehmern als Textbaustein in die Rech-
nung den Hinweis aufnehmen, dass
der Verzugsbeginn spätestens 30 Ta-
ge nach Empfang der Leistung eintritt

• höhere Verzugszinsen (Verbraucher:
5 % über dem Basiszinssatz; Unter-
nehmer: 8 % über dem Basiszinssatz)
in die Verträge aufnehmen

• beachten, dass Verjährung der Kauf-
preisforderung innerhalb von 3 Jah-
ren ab Ende des Jahres, indem der
Anspruch entstanden ist, eintritt 

• Überprüfung sämtlicher betrieblicher
Werbefolder, Informationsblätter,
Kundeninformationsmaterial auf ei-
genschaftsbezogene Aussagen zu
haustechnischen Anlagen

Tips zur Gestaltung von 
Kaufverträgen
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Das neue Werkvertragsrecht
Im Werkvertragsrecht gibt es einige An-
passungsveränderungen und einige neue
Detailregelungen. Grundsätzlich allerdings
wird das Werkvertragsrecht in seiner bis-
lang bestehenden Form, insbesondere auch
im Hinblick auf das bereits bekannte Pro-
zedere bei Einbeziehung der VOB/B, im

wesentlichen nicht tangiert. Zukünftig ent-
fällt die Unterscheidung zwischen näheren
und entfernteren Mangelfolgeschäden. Be-
deutsam ist die Verlängerung der Gewähr-
leistungsfrist und hierbei die getroffene Un-
terscheidung zwischen körperlichen und
geistigen Werken. 
Für die Praxis in SHK-Betrieben ist dies-
bezüglich relevant, daß Planungs- und Be-
ratungsleistungen, die durch Dritte ausge-
führt wurden, nicht mehr so schnell ver-
jähren wie früher. Bislang konnte zwischen
Pflichtverletzung und Entstehung bzw. Er-
kennbarkeit des Schadens oft eine geraume
Zeit liegen, so daß Ansprüche verjährten,
bevor sie überhaupt erkannt wurden. Damit
wird ein weiterer Rechtsnachteil für den
SHK-Unternehmer beseitigt. Für Planungs-
leistungen, die bereits auf einen langen Zeit-
punkt vor Erbringung der Werkleistung
zurückgehen, haftet bei Mangelhaftigkeit
der Planer.
Bereits darauf verwiesen wurde, daß zwi-
schen dem kaufrechtlichen und dem werk-
vertragsrechtlichen Gewährleistungsrecht
eine weitgehende Annäherung stattfindet.
Das hat zur Folge, dass die Regelungen über
den Werklieferungsvertrag vereinheitlicht
werden und der Streit, ob auf Werkliefe-
rungsverträge kauf- oder werkvertragliche
Gewährleistungsfristen angewandt werden,
entfällt. 
Ohne Unterscheidung zwischen vertretba-
ren und unvertretbaren Sachen, wie sie für
den Werklieferungsvertrag vorgenommen
werden mußte, finden nunmehr weitgehend
die Vorschriften über den Kauf Anwen-
dung, wenn Gegenstand des Vertrages die
Lieferung herzustellender oder zu erzeu-
gender beweglicher Sachen war. 

Gewährleistungsverjährung
bei Werkverträgen
Eine 5jährige Verjährungsfrist für Bauwer-
ke und Werke wird in § 634 Abs. 1 Nr. 2
BGB geregelt, deren Erfolg in der Erbrin-
gung von Planungs- oder Überwachungs-
leistungen für Bauwerke besteht. Dadurch
werden Architektenleistungen sowie Fach-
planerleistungen und die Tätigkeiten der
Bauingenieure erfaßt. 
Für andere Werke gilt eine 2jährige Ver-
jährung, wenn es sich um Werke handelt,
deren Erfolg in der Herstellung, Wartung
oder Veränderung einer Sache oder in der
Erbringung von Planungs- oder Überwa-
chungsleistungen hierfür besteht. Der Be-
ginn der Verjährung setzt bekanntlich mit
der Abnahme ein. Nach wie vor ist es dem-
nach für den Unternehmer von entschei-
dender Bedeutung, daß er den Zeitpunkt der
Abnahme exakt bestimmen und beweisen
kann.

Das Allgemeine
Leistungsstörungsrecht  
Leistungsstörungen werden zukünftig am
Tatbestand der Pflichtverletzung (§ 280
Abs. 1 BGB) festgemacht, worunter das ob-
jektive Zurückbleiben hinter dem Pflich-
tenprogramm in Schuldverhältnissen ver-
standen wird. Erfaßt werden solche Lei-
stungsstörungen wie 
• Unmöglichkeit, 
• Verzug 
• mangelhafte Leistung. 

Auch die Verletzung von leistungsbezoge-
nen Nebenpflichten (z. B. eine mangelhaf-
te Verpackung) wird erfaßt. Verletzt der
Schuldner eine solche Pflicht aus dem
Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger
grundsätzlich Ersatz des hieraus entstande-
nen Schadens verlangen. Bezüglich des
Verschuldens muss sich der Schuldner ent-
lasten (§ 280 Abs. 1 Satz 2 BGB). 
Neu ist weiterhin, daß der Gläubiger nun-
mehr - anstelle des Schadensersatzes - statt
der Leistung den Ersatz der Aufwendungen
verlangen kann, die er im Vertrauen auf den
Erhalt der Leistungen gemacht hat und bil-
ligerweise machen durfte (§ 284 BGB). In
Zukunft werden bei Rücktritt, neben Rück-
abwicklungsansprüchen, auch Schadenser-
satzansprüche wegen Nichterfüllung des
Vertrages durchsetzbar sein. Bislang muß-
te sich der Gläubiger zwischen Rücktritt
oder Schadensersatz entscheiden. Die Haf-
tung des Schuldners ist unabhängig vom
Vertretenmüssen, welches allerdings ver-
mutet wird. Bei Verspätung oder Verzöge-
rung der Leistung ergeben sich neue in-
haltliche Regelungen, die in Folgendem be-
stehen:
• Wegfall des Erfordernisses einer Ableh-

nungsandrohung
• Haftung auf das positive Interesse (also

auch für den entgangenen Gewinn)
• Wegfall der strengen Garantiehaftung im

Falle des anfänglichen Unvermögens des
Schuldners

• Rücktrittsrecht des Gläubigers, unabhän-
gig vom Vertretenmüssen des Schuldners

Es wird also in Zukunft eine Kombination
von Rücktritt und Schadensersatz statt der
Leistung möglich sein.

• sollen Kostenvoranschläge vergü-
tungspflichtig sein, muss dies ein-
deutig und klar zwischen den Ver-
tragspartnern geregelt werden, an-
sonsten besteht grundsätzliche Ko-
stenfreiheit von Kostenvoranschlägen

• Wahlrecht des Unternehmers zwi-
schen Nacherfüllung durch Nachbes-
serung oder Neuherstellung

• Recht des Bestellers auf Selbstvor-
nahme, auch ohne Verzug des Unter-
nehmers und damit ohne Verschulden

• Schadensersatz einheitlich für Män-
gelschäden und enge und entfernte
Mangelfolgeschäden

• Überprüfung von Bedienungsanlei-
tungen, ob sie etwaige Montagehin-
weise enthalten

• Überprüfung ob Montageanleitungen
Fehler enthalten

• Überprüfung betrieblicher Dokumen-
te, ob Garantieerklärungen abgege-
ben worden sind

• Verjährungsfristen:
– Herstellung, Wartung oder Verän-

derung einer Sache: 2 Jahre; Arbeit
oder Dienstleistung: Beginn mit
Kenntnis der anspruchsbegrün-
denden Umstände: 3 Jahre

– Arbeiten an einem Grundstück: 
2 Jahre 

– Bauwerke, einschließlich Planungs-
leistungen: 5 Jahre

– bei VOB/B: 2 Jahre 
• Beginn des Zahlungsverzuges späte-

stens 30 Tage nach Abnahme und Zu-
gang einer Rechnung (bei Verbrauchern
Hinweis hierzu notwendig; bei Unter-
nehmern Hinweis beispielsweise in
das Rechnungsformular aufnehmen,
daß der Verzug spätestens 30 Tage
nach Empfang der Leistung einsetzt)

• Verjährung des Werklohns in drei Jah-
ren (Beginn der Frist wie im Kaufrecht)

• Überprüfung sämtlicher betrieblicher
Werbefolder, Informationsblätter,
Kundeninformationsmaterial auf ei-
genschaftsbezogene Aussagen zu
haustechnischen Anlagen

Tips zur Gestaltung von 
Werkverträgen
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Die neue Generation von AGB
Mit dem Gebrauch von AGB versucht der
Verwender, ihm günstige Regelungen in das
Vertragsverhältnis einzubringen. AGB sind
regelmäßig für eine Vielzahl von Verträgen
bestimmt und werden vom Verwender vor-
gegeben. Sie sind ein oft genutztes Mittel,
dem Vertragspartner eigene Interessen „auf-
zudrücken“. Das kann sich immer der lei-
sten, der im Vertragsverhältnis die stärkere
Macht hat bzw. das Zustandekommen des
Vertrages bestimmt. Es ist abzusehen, daß
im unternehmerischen Geschäftsverkehr
Beziehungen stärker als bislang durch AGB
geregelt werden. Die Kernfrage wird also
sein: sind die AGB im Hinblick auf das neue
verbraucherschutzgeprägte Leitbild wirk-
sam und greifen die drastisch gestärkten
Verbraucherrechte? Aber auch dann, wenn
der Vertragspartner nicht Verbraucher, son-
dern Unternehmer ist, werden die neuen Re-
gelungen zur Beurteilung von AGB dem
Geschäftsverkehr neue Turbulenzen be-
scheren. Die Vertragspartner werden sich in
Zukunft nicht mehr ohne weiteres darauf
verlassen können, daß das Gesetz eine aus-
gewogene, den Interessen beider Parteien
berücksichtigende Regelung enthält, son-

dern sie werden mehr als früher versuchen,
ihre jeweiligen Interessen in konkret auf den
Partnerkreis zugeschnittenen AGB zu ver-
ankern. 
Der SHK-Unternehmer ist im Wirtschafts-
leben mal auf der einen, mal auf der ande-
ren Seite, wenn es um die Verwendung von
AGB geht. Als Käufer benötigt er das Wis-
sen, welche AGB-Klauseln des Vertrags-
partners ggf. unwirksam sind, als Verkäu-
fer muß er wissen, welche seiner Klauseln
wirksam sind. Das gleiche gilt für die Auf-
tragnehmer – Auftraggeberkonstellation. 
Da das neue AGB-Recht das Transparenz-
und Klarheitsgebot deutlich unterstreicht,
werden Gerichte auch nur bei dem klein-
sten Anlaß von Unverständlichkeiten oder
unsauberen Formulierungen Klauseln für
unwirksam erklären. Mit anderen Worten:
die Verwendung unwirksamer Klauseln
wird zu Rechtsnachteilen führen und bringt
keinerlei Nutzen, da sich der Vertragspart-
ner zu jeder Zeit auf eine etwaige Unwirk-
samkeit berufen kann. Der SHK-Unterneh-
mer wird zukünftig gehalten sein, seine
AGB auf den jeweiligen Empfängerkreis
auszurichten. Es werden durchaus unter-
schiedliche AGB für Kauf- oder Werkver-
tragsgeschäfte von Nöten sein. Aber selbst
innerhalb der Kauf- oder Werkvertragsge-
schäfte wird man hinsichtlich der Verwen-
dung von AGB Unterschiede machen müs-
sen, wenn es sich bei dem Vertragspartner
um einen Verbraucher oder einen Unter-
nehmer handelt. 

Neue Verzugsregelungen
Wenn der Vertragspartner nicht rechtzeitig
leistet kommt er in Verzug. Voraussetzun-
gen für Schadenersatz sind in diesem Zu-
sammenhang:
• Fälligkeit der Forderung
• Verzug
• Verschulden

Wann eine Leistung fällig ist, ergibt sich
aus den Vertragsunterlagen oder den münd-
lichen Vereinbarungen, folgend dem Grund-
satz: Jeder Vertragspartner kann die Lei-
stung des anderen sofort verlangen. In
Werkverträgen ist allerdings die Vorlei-
stungspflicht des Unternehmers zu berück-
sichtigen. Entscheidend ist hier die Abnah-
me als fälligkeitsauslösender Zeitpunkt.
Werden Subunternehmer beauftragt, sind

deren Forderungen spätestens mit Erhalt der
eigenen Vergütung für die Leistung (die die
Subunternehmerleistungen einschließt) fäl-
lig. Die Fälligkeit von Abschlagsleistungen
nach BGB-Recht tritt nur für den Fall ein,
daß Teilleistungen für sich abgeschlossen
und auch nutzbar sind, und dem Besteller
das Eigentum an den Teilen des Werkes,
den Stoffen oder Bauteilen übertragen oder
dafür Sicherheit geleistet wird.
Wann ein Schuldner in Verzug gerät, ist seit
01. 01. 2002 neu geregelt. Zahlt der Schuld-
ner auch nach der Mahnung nicht, die nach
dem Eintritt der Fälligkeit erfolgte, kommt
er damit in Verzug. Klageeinreichung oder
die Auslösung eines gerichtlichen Mahnbe-
scheides wirken ebenfalls verzugsbegrün-
dend. Mahnungen sind entbehrlich wenn:
• für die Leistung eine Zeit nach dem Ka-

lender bestimmt ist
• wenn eine angemessene Zeit für die Lei-

stung bestimmt ist, die sich nach dem Ein-
treten eines vorher bestimmten Ereignis-
ses nach dem Kalender berechnen läßt

• der Schuldner seine Leistung ernsthaft
und endgültig verweigert

• aus besonderen Gründen unter Abwägung
der beiderseitigen Interessen der soforti-
ge Eintritt des Verzuges gerechtfertigt ist.

Der Schuldner einer Entgeltforderung
kommt spätestens 30 Tage nach Zugang ei-
ner Rechnung in Verzug. Deshalb ist es
wichtig den Zeitpunkt des Zugangs der
Rechnung sorgfältig zu dokumentieren.
Dieser Automatismus funktioniert gegen-
über Verbrauchern allerdings nur, wenn sie
vorher darauf aufmerksam gemacht worden
sind. Ein entsprechender Hinweis auf der
Rechnung dürfte ausreichen. 
Der Schuldner kommt in den Fällen nicht
in Verzug, in denen die Zahlung infolge ei-
nes Umstandes unterbleibt, den er nicht zu
vertreten hat. Das können sein:
• höhere Gewalt
• Unkenntnis der geänderten Anschrift des

Gläubigers
• Unkenntnis der Erben des Gläubigers
• Einfuhrbeschränkungen
• Ausbleiben behördlicher Genehmigungen

Der Schuldner hat diesbezüglich Anzeige-
pflichten. Hinsichtlich der Fälligkeiten von
Rechnungen sollten die SHK-Unternehmer
in ihre AGB die Formulierung aufnehmen: 

Oder aber:

• Formulierung klar und verständlich
gestalten

• Gewährleistungsfristen für neue Sa-
chen gegenüber Verbrauchern nicht
unter 2 Jahre verkürzen

• Gewährleistungsfristen für neue Sa-
chen gegenüber Unternehmern nicht
unter 1 Jahr verkürzen

• Gewährleistungsfristen für gebrauch-
te Sachen gegenüber Verbrauchern
nicht unter 1 Jahr verkürzen

• Gewährleistungsfristen für gebrauch-
te Sachen gegenüber Unternehmern
ausschließen,

• unverzügliche Mangelanzeige bei of-
fensichtlichen Mängeln verlangen,
Mangelanzeigefrist bei nicht offen-
sichtlichen Mängel, auf maximal 1
Jahr verkürzen

• Begriff Wandelung durch „Recht zum
Rücktritt” ersetzen

• Klauseln, die die Haftung für Körper-
schäden nur bei grober Fahrlässigkeit
vorsehen, streichen

• bei Dauerschuldverhältnissen keine
längere Bindungsfrist als Laufzeit 2
Jahre

• bei Dauerschuldverhältnissen keine
stillschweigende Verlängerung um
mehr als 1 Jahr

• bei Dauerschuldverhältnissen keine
längere Kündigungsfrist als 3 Monate

• Zinssätze ausschöpfen
• Verzugshinweise

Zahlbar 14 Tage nach Zugang der
Ware/Abnahme und Rechnungserhalt

Zahlbar bis zum . . . (Datum)

Tips zur Überarbeitung von AGB
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Zu den Verzugszinsen ist zu beachten, daß
im Vertrag gegenüber Verbrauchern eine
Bezugnahme auf die gesetzliche Regelung
enthalten sein sollte. Denn nur dann ändert
sich die Zinshöhe entsprechend der Verän-
derungen des Basiszinssatzes. 

Der entsprechende Text könnte lauten:

Nach wie vor hat der SHK-Unternehmer zu
beachten, daß sein Vertragspartner nur dann
in Verzug geraten kann, wenn die eigene
geschuldete Leistung vertrags- und termin-
gerecht erbracht wurde. 

D urch die BGB-Neuregelungen wird es
bei der juristischen Bewertung der
Rechtsgeschäfte, die ein SHK-Unter-

nehmer täglich eingeht, nicht gerade einfa-
cher. Allein die sorgfältige Unterscheidung
der unterschiedlichen Vertragstypen und
Spielarten im Werk- und Kaufvertragsrecht
verlangt Sachkunde. Die Novellierung soll-
te vom SHK-Unternehmer allerdings nicht
nur als neue Bürde angesehen, sondern als
Chance begriffen werden, Dinge innerbe-
trieblich zu regeln, die man eigentlich schon
immer einmal regeln wollte: nämlich die
Entwicklung eines Konzepts für den Fall
des Auftretens von Leistungsstörungen, die
Schaffung eines effektiven Forderungsma-
nagements und die Gestaltung eigener AGB
bzw. die Schaffung eines Prüfrasters im
Umgang mit auferlegten AGB. Die Ver-
bandsorganisation des SHK-Handwerks
bietet hier aus aktuellem Anlaß auf Lan-
desebene eine Reihe von Bildungsveran-
staltungen, in denen das erforderliche

Know-how erworben werden kann. In Kür-
ze ist mit der Neufassung von AGB für das
Installateur- und Heizungsbauerhandwerk
durch den ZVSHK zu rechnen. 
Vorsicht ist geboten, wenn eigene AGB oh-
ne fachlichen Rat aufgestellt oder auferleg-
te AGB bedenkenlos übernommen werden.
Auch im Umgang  mit den neuen AGB der

Großhändler ist eine kritische Prüfung an-
gezeigt. Gegen nachteilige Klauseln sollte
schriftlich Widerspruch eingelegt werden.
Auch die Einbeziehung der Verbandsorga-
nisation in den Klärungsprozeß macht Sinn,
da über diese Ebene gemeinsame Interessen
nachhaltig vertreten werden können und
schließlich vom Input alle profitieren. ❏

„Der gesetzliche Verzugszins beträgt
5 % über dem Basiszinssatz, d. h. z. Z.
7,75 %; er kann sich jeweils zum 1. Ja-
nuar oder 1. Juli eines Jahres ändern.“

Vorsicht bei Klauseln:

1. die dem Unternehmer einen erhöhten bürokratischen Aufwand bei der Bestellung
von Waren auferlegen; 

2. die den Vorrang von Individualabreden aufheben, indem für Vertragsabreden aus-
schließlich Schriftform vereinbart wird 

3. die eine Lieferung ohne Abladen als erfüllt ansehen und dem Handwerker nicht nur
das Abladen, sondern auch sämtliche damit einhergehende Risiken aufbürden;

4. die die Vereinbarung verbindlicher Liefertermine für den Großhändler aufweichen;

5. die im Zusammenhang mit Lieferterminen „Verkehrsstörungen” als Befreiungsgrund
von der Lieferpflicht nennen;

6. die einen etwaigen Schadenersatzanspruch des Handwerkers auf eine geringe Pau-
schale begrenzen und das Recht zum Nachweis eines höheren Schadens beschnei-
den;

7. die in Bauernfängermanier Verpackungszuschläge vereinbaren, auch wenn die Waren
beim Großhändler bereits von der Industrie verpackt vorliegen;

8. die bei rechtmäßiger Rücklieferung aufgrund von Umständen, die der Großhändler
zu vertreten hat, Transportkosten für den Handwerker festlegen;

9. die vom Handwerker verlangen, Sicherungsrechte des Großhändlers gegenüber den
Auftraggebern „durchzuleiten”;

10. die undurchsichtige Transportkostenanteile festlegen;

Was tun, wen diese Punkte in den AGB auftauchen? Teilen Sie Ihrem Großhändler
schriftlich mit, daß Sie damit mit den AGB in der Form nicht einverstanden sind und
bestehen Sie auf eine Herausnahme der „Fußangeln”. Sollte es zu Problemen kom-
men, hilft Ihnen Ihr Fachverband oder die jeweilige Landesinnung weiter.

10 „Fußangeln” in Großhandels-AGB


